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Schulgeld-Berechnung

auf Grund des Beschlusses der Vorstandschaft Jugendkunstschule Bad Saulgau e.V. 
vom 22.10. 2003.

§ 1  Unterrichtszeiten und Höhe der Gebühren
1.
Das Unterrichtsjahr beginnt vertraglich am 01. September und endet am 31. August. 
      Die Einzelheiten über die An- und Abmeldung sind in der Schulordnung geregelt.

2.
Die Gebühren betragen

  ab 01. September 2007
_________________________________________________________________

a)
Elementarkurs
90 Minuten
29,40 €

b)
Fachbereich


Kunst, Theater, Tanz 
90 Minuten                   29,40 €


Die Gebühren sind Monatsbeiträge. Sie sind für das ganze Unterrichtsjahr
  
einschließlich der Ferienmonate jeweils zu Beginn des Monats zu entrichten. 
  
Bei Neuaufnahme während des 
Unterrichtsjahres tritt an Stelle des 
  
01. Septembers der Tag des Unterrichtsbeginns.

Die Gebühren werden über Einzugsermächtigung monatlich abgebucht.

§ 2  Ermäßigung

1. Auf Antrag wird für Geschwister eine Ermäßigung für das 3.  und jedes weitere Kind mit 50 % gewährt. Maßgebend sind die Verhältnisse zum Schuljahresbeginn, bzw. beim Eintritt in die Jugendkunstschule. Die Geschwisterermäßigung ist für jedes Schuljahr erneut zu beantragen. 


2.
Die Ermäßigungen sind auf Kinder beschränkt, deren Eltern ihren Wohnsitz in Bad Saulgau haben.

§ 3 Bearbeitungsgebühr


Bei Neuanmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- erhoben.

Auswärtigen-Zuschlag

Der Vorstand kann einen Auswärtigen-Zuschlag festlegen.

In-Kraft-Treten

Diese Schulgebühr tritt am 01. September 2007 in Kraft.
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